CHORVERBANDMECKLENBURG/VORPOMMERN
Chorleiter-Vertrag
Zwischen dem 

(Chor)
und Herrn/Frau

Anschrift:

(Chorleiter/in)
wird folgender Vertrag geschlossen:
(1)
Herr/Frau
wird für den

als nebenberuflich-selbständiger Chorleiter/in verpflichtet.
(2)
Der Chorleiter ist verantwortlich für
die Leitung von Proben und Auftritten
die künstlerische Weiterentwicklung des Chores
die Repertoireplanung
die Programmgestaltung bei Auftritten
(3)
Die musikalische Tätigkeit im Chor geschieht in persönlicher Verantwortung des Chorleiters in Übereinstimmung mit dem Vorstand. Die Teilnahme an chorinternen Versammlungen und Besprechungen ist dafür Voraussetzung.
Er verpflichtet sich, über alle chorinternen Belange Stillschweigen zu bewahren; dies gilt auch über die Beendigung des Vertragsverhältnisses hinaus.
(4)
Die Chorproben finden wöchentlich am
 in

statt. Der Chorleiter ist verpflichtet, diese Termine regelmäßig selbst wahrzunehmen. Dies gilt gleichfalls für die vom Chor angesetzten Auftritte. Für Probenlehrgänge wird gesondert entschieden.
(5)
Der Chorleiter erhält für die unter (2) - (4) vereinbarte Tätigkeit ein monatliches Pauschal - / bzw. auf Stunden / Proben / bezogenes Honorar in Höhe von

EURO
zahlbar auf das Konto-Nr.         
/ BLZ 

Bank



Eventuell anfallende Fahrkosten vom Wohn- zum Probenort sind in der Summe:
enthalten / nicht enthalten /werden nach Rechnungslegung monatlich vergütet.
(6)
Der Chorleiter ist verpflichtet, alle aus diesem Vertragsverhältnis anfallenden Abgaben, wie Einkommenssteuer, Krankenversicherungs-, Renten-, Pflegeversicherungsbeiträge etc. selbst zu entrichten.
(7)
Dieser Vertrag beginnt mit dem
und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Er ist beiderseits mit einer Frist von
zum Monats- / Quartalsende kündbar.
(8)
f
Kündigung, Ergänzungen bzw. Änderungen bedürfen der Schriftform.
Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist

Ort / Datum
(Chor)
(Chorleiter)
